
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/8/31 1Ob577/83,
6Ob732/89

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.08.1983

Norm

ABGB §1207

HGB §2

Rechtssatz

Der Betrieb eines Bades ist aber, sofern nicht die Voraussetzungen des § 2 HGB gegeben sind, kein Handelsgeschäft,

sodaß dieser Fall der ausnahmsweisen Fortsetzung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts beim Tod eines

Gesellschafters mit dessen Erben nicht vorliegt.
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